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RS OGH 1974/2/14 13Os166/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1974

Norm

StPO §187 nF

Rechtssatz

Werden von Justizwachebeamten irgendwelche schriftliche Mitteilungen eines Untersuchungshäftlings an

außenstehende Personen oder von diesen stammenden Mitteilungen an einen solchen Häftling zwecks Weiterleitung

übernommen oder überbracht. dann beeinträchtigt der betre8ende Beamte hiedurch den Staat an seinem (durch die

§§ 187, 188 nF StPO) hinreichend konkretisierten Recht auf Überwachung des Briefverkehrs von

Untersuchungshäftlingen. Auf den Inhalt der Mitteilungen kommt es nicht an.
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